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werden. Als ſie zunt Altare gehen ſollte, ögerte ſie und auf
Nöthigung des Bräutigams folgte ſie dieſem Erſt nach dreimaliger
Aufforderung gab ſie dem Bräutigam die and Im Abende der
Cheſchließung warf ſie den Trauring auf den Boden und entfernte
ſich, bei ihrer Schweſter ſchlafen zu gehen Der anoni chließt
ſein Votum damit, daſs EL Aus dem Angeführten folgert, daſs der
5  ur Ehe nöthige Conſens gemangelt habe und deshalb die Ehe als
ungiltig anzuſehen ſei

Freiſtadt. Ir erm Kerſtgens.
(Ausdehnung der Jurisdiction.) Zwiſchen zwei

Dibeeſen beſteht die Vereinbarung, daſs, wer In der einen Juri  8  2
diction ( Beichthören hat, derſelbe auch für die andere
Diöeeſe jurisdictioniert ſei Die zweite der genannten Diöceſen, we
ſehr ausgedehn iſt, ſtößt an der entgegengeſetzten Seite mit einer
Dritten iöceſe zuſammen, mit welcher eine derartige Vereinbarung
nicht beſteht, ſondern nur eine die Grenzbezirke betreffende Ver
günſtigung, daſs auf ungefähr zwei bis drei Stunden IM Umkreis
der Grenzlinie zwiſchen eiden Diöceſen die Geiſtlichen ſich N·
ſeitig 11 COnhfessionall aushelfen können. In dieſem Grenzbezirk,
ſagen wir der Diöceſe 5. befindet ſich nun vorübergehend enn Ei  2  5
er der Dißeeſe A. welcher nach dem oben Geſagten in der ganzen
Diöceſe beichthören darf Derſelbe ird von einem Confrater
der Diöseeſe zur Aushilfe eingeladen; hat V nun auch dort Juris⸗
dicetion?

Zunächſt müſste wiſſen, wie n dies Grenzverhältnis
beobachtet wird; iſt (5 durchaus üblich, daſs diejenigen der
Diöceſe B in Jurisdiction aben, wenn ſie der Grenze
geſte ſind, ſo iſt von vornherein die rage 3u verneinen, denn
Der Angehörige der Diöceſe iſt 10 vorübergehend n dem Grenz⸗
bezirk zwiſchen und anweſend. Betrachtet man aber dieſe Ver
günſtigung o daſs jeder, der In jurisdictioniert iſt, In dem Grenz⸗
bezirk aushelfen kann, dann dürfte die rage doch nicht ſo ohne
weiteres verneint werden. Lautet reilich der Tenor der die Ver
günſtigung betreffenden Verordnung In dem Sinne, daſs die An
gehörigen der Diöceſe n aushelfen können, dann bleibt der
Angehörige der Diöceſe auch noch ausgeſchloſſen, heißt C8 aber
allgemein, die In B Jurisdictionierten önnen IMR Grenzbezirk auch
n aushelfen, dann wäre wohl der Grundſatz anzuwenden, daß  8
Vergünſtigungen weitherzig Iu interpretieren ſeien. Da Uunter obiger
Vorausſetzung keineswegs geſagt iſt, nUuL die originaliter In Juri  8  1
dietionierten ſeien mit Vergünſtigung gemeint, ſo darf man
dieſelbe wohl auch auf die ausdehnen, die Jurisdiction V

ſwar dort
beſitzen, wenn ſie dieſelbe auch dort nicht urſprüngli erhalten hatten.
Am einfa  en wäre es, n dieſem Falle eine authentiſche Erklärung
des betreffenden Ordinariats zu erbitten; kann eine olche aber Augen⸗
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blicklich nicht erfolgen und drängt der Fall, o ſcheint CS nicht un⸗
erlaubt, daſs der Angehörige der Dibceſe ſeine Mithilfe 111 6(0h
fessionali leiſte.

Aber, wird man einwenden, El da nich CUII jurisdictioneProbabili abſolvieren? Antwort: der heilige Alfonſus ſchreibt, licitum
ESSE absolvere probabili jurisdictione. modo Opinio Sit
probabilis. wobei Ce noch treffend bemerkt, der Beichtvater abſolviere
In einem ſolchen Falle jedoch nicht mit einer Probabilität, ſondern
Certitudine 01 directa. 8ed reflexa. Zwar hält der Heilige für
ſich dieſe Anſicht nicht als die ſeinige, allein das hebt ni auf, daſ
EL ſie objectiv für Tobabe anſieht und, wenn EL ferner erklärt, —— 117
halte leſe Meinung nur dann für ichtig, man Urſe alſo auch nachſeiner Meinung abſolvieren CUII probabili jurisdictione. quando
adeést Caunsa gravis neéecessitatis aut IaSsuaEe Utilitatis VGI CaunSa
rationabilis, ſo darf etztere un der Regel als In ſolchen Fällen Ju⸗treffend Angenommen werden.

Au läſst ſich hier woh auf die gleichfalls von mehrerenAutoren als nicht unwahrſcheinlich bezeichnete Meinung hinweiſen,daſs überhaupt ern Pfarrer einen anderen der eigenen Diöceſe nichtangehörigen Pfarrer zum Beichthören un ſeiner Pfarrei erUfen könne.
enedie läſst dieſe Anſicht paſſieren für alle Orte, wo dies
Gewohnheit ſei Es ird alſo bei der 9Anzen Angelegenheit auptächlich auf die Gewohnheit ankommen.

Friedberg In Heſſen Dr Praxmarer.
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Die ſepuleralen Jenſeitsdenkmäler der Antike unddes Urchriſtenthums Beiträge zUur Vita-beéata-Vorſtellung der
römiſchen Kaiſerzeit mit beſonderer Berückſichtigung der chriſtlichen Jenſeits⸗
hoffnungen von Karl Maria Kaufmann. Mit Tafeln mn Lichtdruck
Ind 3 Abbildungen Im Text Mainz. Kirchheim 1900 Gr. 40. XIX,
VII U. 242 O. 15.—

Die vorliegende, vornehm un prächtig ausgeſtattete Arbeit kündigt
ſich, obſchon ſie ein für ſich öllig abgeſchloſſenes und einzeln 3u beziehendesBuch iſt, als erſten Band der „Forſchungen zur monumentalen Theologie
und vergleichenden Religionswiſſenſchaft“ Demnach muſste 8 im In
ereſſe des Unternehmens liegen, Ure 1e  ah des Gegenſtandes
und durch ſeine Bearbeitung Freunde zu gewinnen. Nach beiden Rückſichtenhin iſt die Pforte zu dem monumental gedachten Bau der Forſchungen,ie dieſer er Band 1 werden kann, imponierend ausgefallen. Das
jenſeitige eben 2. ſchließlich doch der Angelpunkt, Aum den ich jede elt
anſchauung re. zu dem jeder Menſch Stellung nehmen muſs und den


